
Mit Unzulänglichkeiten und Fehlern in der Arbeit setzen sie sich konse
quent auseinander und übermitteln notwendige Hinweise und Vorschläge 
den zuständigen Parteiorganen beziehungsweise dem Zentralkomitee sowie 
den verantwortlichen Parteimitgliedern, die in den leitenden Funktionen 
der Ministerien und staatlichen Organe tätig sind.

Die Parteiorganisationen in den staatlichen Organen unterstehen in ihrer 
propagandistischen, agitatorischen und parteiorganisatorischen Tätigkeit den 
Kreisleitungen, zu deren Bereich sie gehören.

In den speziellen Fragen der Arbeit des betreffenden staatlichen Organs 
unterstehen sie den entsprechenden leitenden Parteiorganen (Kreis-, Stadt
bezirks- oder Stadtleitung, Bezirksleitung, Zentralkomitee).

VII.
Die Ortsorganisationen der Partei
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In den kleineren und mittleren Städten sowie Gemeinden, in denen mehrere 
Grundorganisationen der Partei bestehen, kann eine gemeinsame Ortsleitung 
gebildet werden.

Die Ortsleitung wird entsprechend den Instruktionen des Zentralkomitees 
gebildet und in einer gemeinsamen Mitgliederversammlung aller Grundorga
nisationen des Ortes oder in großen Orten auf einer Delegiertenkonferenz 
mindestens zweimal innerhalb von fünf Jahren gewählt. Die Ortsleitung 
wählt aus ihrer Mitte den Sekretär.

Die Ortsleitung leitet die Arbeit der Parteigruppen in den gewählten ört
lichen Organen der Staatsmacht und den örtlichen Leitungen der Massen
organisationen und erörtert die gemeinsamen Aufgaben bei der Entfaltung 
der politischen Massenarbeit, der Lösung der kommunalpolitischen Pro
bleme, nimmt Einfluß auf die Nutzung aller Möglichkeiten der Betriebe, 
LPG, Einrichtungen usw. und des Territoriums für die Verbesserung der Ar
beite- und Lebensbedingungen der Werktätigen, organisiert die Zusammen
arbeit mit den Ortsgruppenvorständen der befreundeten Parteien und das ge
meinsame Handeln aller fortschrittlichen Kräfte in der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Ortsleitung hat das Recht, zu die
sen Fragen Beschlüsse zu fassen, die für alle Grundorganisationen ihres Be
reiches verbindlich sind.

Die Kreisleitung der Partei leitet unmittelbar die Grundorganisationen in 
ihrer gesamten Arbeit und die Ortsleitungen in den genannten Aufgaben an.
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